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2020-2025 SV 0582 
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Rat der Stadt Übach-Palenberg 

Federführende Stelle: Fachbereich 2 Finanzen 
 

Gebühenkalkulationen für das Jahr 2023 betreffend die öffentlichen Einrichtungen 
Straßenreinigung, Stadtentwässerung, Abfallbeseitigung und Bestattungswesen 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die für das Haushaltsjahr 2023 gefertigten Gebührenkalkulationen der Stadt Übach-Palenberg für die 
öffentlichen Einrichtungen 
 

• Abfallbeseitigung 

• Bestattungswesen 

• Stadtentwässerung 

• Straßenreinigung 
 
werden ohne Änderungen beschlossen. 
 
 
Begründung: 
 
Die Gebührenkalkulationen wurden auf Grundlage des von der Landesregierung am 21.09.2022 
eingebrachten Gesetzentwurfes aufgestellt. Zur Begründung wird auf die damalige Sitzungsvorlage 
verwiesen. Der Rat der Stadt Übach-Palenberg hatte sodann in seiner Sitzung vom 23.11.2022 die 
Gebührenkalkulationen für das Jahr 2023 entsprechend auf Grundlage des seinerzeitigen 
Gesetzentwurfes beschlossen. 
 
Im Nachgang zum eingebrachten Gesetzentwurf stellten die Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN einen Änderungsantrag zum Gesetzentwurf, welcher die Regelungen zur kalkulatorischen 
Verzinsung ergänzt. Der Gesetzentwurf (LT-Drucksache 18/997) ist in 2. Lesung am 07.12.2022 in 
geänderter Fassung mit den Stimmen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen verabschiedet worden. 
 
Daraufhin hat der Städte- und Gemeindebund den Kommunen mitgeteilt, dass er nach Informationen 
des MHKBD davon ausgehe, dass das Änderungsgesetz im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes 
NRW am 14.12.2022 verkündet wird und dann am 15.12.2022 in Kraft tritt. 
Vor diesem Hintergrund (und um weitere Sondersitzungen zu vermeiden) riet der Städte- und 
Gemeindebund dazu, zunächst diese Absicht des Landes hierzu noch abzuwarten und in der zweiten 
Dezemberhälfte entsprechende Sondersitzungen anzusetzen. Zwischenzeitlich haben sich die 
Informationen bezüglich der Verkündung erhärtet, so dass die Terminierung einer Sonderratssitzung 



  

 
stattfinden kann. 
 
 
 
Beigefügte Anlagen zu dieser Sitzungsvorlage: 
 

• Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung 

• Gebührenkalkulation Bestattungswesen 

• Gebührenkalkulation Stadtentwässerung 

• Gebührenkalkulation Straßenreinigung 

• Übersicht über Steuer- und Gebührensätze 

• Berechnungen Muster-Haushalte 
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